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Die Abgeordneten ,zum Nationalrat Ingrid TICHY-SCHREDER und Kolle
gen haben am 22. Februar 1991 unter der Nr.' 505/Jan mich'eine 
schriftliche parlamentarische Anfrage betreffendVerbesserungsvor

schläge für das' Problem der Anfertigung von, Zahnersatz gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich 'wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: 

Mit Entschließung, vom 6. Juli 1988 hat der Nationalrat die Bundes- , 

regierung ersucht, bis Ende November 1988. Verbes serungsvorschl äge 

für das Problem der Anfertigung von Zahnersatz v~rzuschlagen. 

Im Oktober 1988 wurde im Rahmen einer interministeriellen Bespre
chung bei Herrn Bundesminister für Gesundheit und öffentlicher 

Dienst Dr. Franz LÖSCHNAK,·.an der .neben Ressortvertretern auch 

Vertreter der Ärztekamme.r, der Dentistenkammer , der Bundeswirt
schaftskammer, der Arbeiterkammer und der Sozialversicherungsträ

ger teilnahmen, die unmittelbare Setzung legistischer Schritte, 

nicht für zielführend gehalten, sondern über folgende weitere 
Vorgangsweise Einvernehmen erziel,t: 

1. Prüfung der rechtlichen Situation über die Befugnisse der Zahn;". 
techniker in anderen westeuropäischen Staaten 
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2. Prüfung der Möglichkeiten des Ausgleichs regionaler Unterschie

de in der zahnärztlichen Versorgung bzw. zur Erweiterung der 

Ausbildungskapazitäten 

3. Schaffung von Schlichtungsstellen auf Landes- und auf Bundes

ebene 

4. Schaffung von Honorarrichtlinien bzw. einer "Honorarordnung". 

Im Sinne dieser Übereinkunft wurden folgende Schritte gesetzt: 

Zu 1.: 

Das Bundeskanzleramt-Sektion VolJ{sgesundhei t hat noch im Oktober 

1989 im Wege der österr. Vertretungsbehörden in allen westeuro

päischen Staaten die Frage abklären lassen, ob in den betreffenden 

Ländern andere als ärztlich ausgebildete Personen, im speziellen 

Fall Zahntechniker, über das Herstellen von Vollprothesen hinaus

gehend auch zu Arbeiten im Mund des Patienten, insbesondere zum 

Abdrucknehmen und Anpassen von Vollprothesen, berechtigt sind. 

Das Ergebnis dieser Umfrage hat gezeigt, daß mit Ausnahme einiger 

Kantone der Schweiz, Dänemarks und der Niederlande Zahntechniker 

nicht zu Arbeiten im Mund des Patienten berechtigt sind. 

In Dänemark wird zwischen zwei Arten von Zahntechnikern, dem 

"Laboratoriums-":"'Techniker und dem "Klinik-Techniker unterschie

den. Letzterer bedarf einer zusätzlichen eineinhalbjährigen Aus

bildung an der Zahnhochschule und darf im Gegensatz .zum 

"Laboratoriums"-Techniker auch Abdrücke nehmen sowie Prothesen 

anpassen. 
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In den Niederlanden war es Zahntechnikern bisher nicht ausdrück

lich verboten, Arbeiten im Mund des Patienten vorzunehmen. In 

einer Gesetzesnovelle sollen die Befugnisse der Zahntechniker 

jedoch nunmehr eindeutig festgelegt werden, wobei ihnen dann nicht 

mehr gestattet ist, Arbeiten im Mund des Patienten durchzuführen. 

Demnach sind in folgenden Staaten Arbeiten im menschlichen Munde -

analog der insbesondere auch vom Obersten Sanitätsrat vertretenen 

Fachmeinung - ausschließlich Ärzten vorbehalten: 

BRD, Großbritannien, Italien, Frankreich, Belgien, Luxemburg, 

Irland, Schweden, Norwegen, Spanien, Portugal. 

Zu 2.: 

Die internationale Zahnärzteföderation empfiehlt einen Zahnbehand

ler auf 2.800 Einwohner. In Österreich entfallen auf einen Zahnbe

handler etwa 2.300 Einwohner. Die Versorgungs lage insgesamt in 

Österreich erscheint daher grundsätzlich günstig. 

Um regionale Unterschiede auszugleichen, werden daher im Rahmen 

der Zulassung zu den Zahnärztelehrgängen an den Universitätszahn

kliniken durch das Bundesministerium für Wissenschaft und For

schung jene Bewerber vorgereiht, die sich verpflichten, sich in 

einem unterversorgten Gebiet niederzulassen. Durch diese Vorgangs

weise, die in enger Kooperaotion mit den Ländern erfolgt, denen die 

Reihung der unterversorgten Gebiete in Zusammenarbeit mit Gebiets

krankenkasse und Ärztekammer obliegt, )mnnte bereits eine wesent

liche Verbesserung der zahnärztlichen Versorgung insbesondere im 

ländlichen Raum erreichot werden. 
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Bezüglich der Erhöhung der Ausbildungskapazität mUß grundsätzlich 

auf die führende Zuständigkeit des Bundesministers für Wissen

schaft und Forschung verwiesen werden; in diesem Zusammenhang ist 

aber festzuhalten, daß im Lichte der EG-Konformität bzw. der lau

fenden EWR-Verhandlungen die Schaffung einer eigenen Zahnärzteaus

bildung im Vordergrund steht. 

Zu 3. und 4.: 

Neben Schlichtungsstellen im Bereich der Landesärztekammern be

steht seit einem Jahr auch eine Bundesschlichtungsstelle, an die 

Beschwerden herangetragen werden können, wenn eine Streitpartei 

den Schlichtungsvorschlag der Landesschlich"tungsstelle nicht ak

zeptiert. 

Ferner wurde bereits im Vorj ahr eine 'l'arifliste für zahnärztliche 

Leis"tungen erstell"t, die eine Rich"tschnur für die Beurteilung der 

Angemessenheit von Honoraren bildet. Weiters wurde ein standar

disierter Heilkostenplan (Kostenvoranschlag) erarbeitet, um die 

geforderten schriftlichen Heilkostenpläne einheitlich zu gestal

ten. 

Die Einrichtung der zahnärztlichen Schlichtungsstellen hat sich 

grundsätzlich bewährt. Möglichkeiten der Verbesserung im Lichte 

der nunmehr vorliegenden Erfahrungen des vergangenen Jahres werde 

ich in Kürze in persönlichen Gesprächen mit Vertre"tern der betrof

fenen Interessenvertretungen erörtern. 
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